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Abwägung der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „Landzunge Nieder Neuendorf“) 
 
Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit (öffentlichen Auslegung), der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange – Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen zum Entwurf der 4. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
 
 
Gliederung: 
 
I. Verfahrensablauf 
 
II. Abwägung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
 
III. Abwägung der Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
IV. Auswirkungen auf die Planung 
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I, Verfahrensablauf 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf hat in Ihrer Sitzung am 17.02.2010 den Entwurf und die öffentliche Auslegung der 4. 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hennigsdorf für den Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „Landzunge Nieder Neuendorf“ be-
schlossen. 

Die öffentliche Auslegung des Planentwurfes ist nach der Bekanntmachung im Amtsblatt 01/2010 der Stadt Hennigsdorf am 20.03.2010 in der Zeit 
vom 29.03.2010 bis einschließlich 03.05.2010 erfolgt. Den von der Planung betroffenen Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist 
im Rahmen ihrer Beteiligung mit Schreiben vom 22.02.2010 der Entwurf der Planänderung nebst Begründung und Umweltbericht übersandt wor-
den. Es wurde Gelegenheit zur Stellungsnahme bis zum 26.03.2010 gegeben. 

 

II. Abwägung der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  

In der nachfolgenden Tabelle sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange aufgeführt, die im Verfahren beteiligt worden sind. Aus 
der Tabelle ist des Weiteren ersichtlich, ob eine Stellungnahme abgegeben worden ist und ob diese abwägungsrelevante Anregungen oder Hin-
weise ohne Abwägungsrelevanz enthält. 

Sofern Stellungnahmen abgegeben worden sind und in der entsprechenden Spalte bei „Anregungen“ und „Hinweisen ohne Abwägungsrelevanz“ 
keine Kennzeichnung erfolgt ist, wird der vorgelegten Planung entweder ausdrücklich zugestimmt oder aber es wird darlegt, dass durch die Pla-
nung Belange der jeweiligen Behörde bzw. des jeweiligen sonstigen Trägers öffentlicher Belange nicht berührt werden. 

Die Hinweise ohne Abwägungsrelevanz werden von der Verwaltung zur Kenntnis genommen und fließen ggf. in den Vollzug des Bebauungspla-
nes ein. Zu den Stellungnahmen mit Anregungen (linke Seitenhälfte) werden nachfolgend Abwägungsvorschläge unterbreitet (rechte Seitenhälfte). 
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Übersicht über die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
          

Nr. Träger öffentlicher Belange / Nachbargemein-
den/Bürger, Betroffene 

Straße PLZ Ort beteiligt keine 
Anregungen 

Anregungen 
Hinweise ohne          
Abwägungs-      

relevanz 

keine     
Stellung-    
nahme 

1 Land Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung,  
Umweltschutz und Technologie 

Am Köllnischen Park 3 10179 Berlin 22.02.2010 19.03.2010    

2 Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft PF 60 07 52 14411 Potsdam 22.02.2010 16.03.2010    

3 Ministerium für Umwelt, Gesundheit  
und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg  
Abt. IV Verbraucherschutz 

Albert-Einstein-Straße 42-46 14473 Potsdam 22.02.2010     

4 Brandenburgisches Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologisches 
Landesmuseum, Abt. Bodendenkmalpflege 

Forstweg 1, Haus 4 14656 Brieselang 22.02.2010   09.03.2010  

5 Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege,  
Abt. Praktische Denkmalpflege  

Wünsdorfer Platz 4 - 5 15806 Zossen /  
OT Wünsdorf 

22.02.2010   22.03.2010  

6 Industrie- u. Handelskammer Potsdam PF 60 08 55 14408 Potsdam 22.02.2010     

7 Landestourismusverband Brandenburg e.V. Fischbänkenstraße 8 16816 Neuruppin 22.02.2010 24.03.2010    

8 Landesamt für Soziales und Versorgung 
des Landes Brandenburg 

PF 10 07 63 03007 Cottbus 22.02.2010 25.02.2010    

9 Landesumweltamt Brandenburg 
Regionalabteilung West 
Referat RW4 (zur Weiterleitung an RW 5 und RW7) 

Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam,  
OT Groß Glienicke 

22.02.2010 26.03.2010    

10 Polizeiprädidium Potsdam  
Schutzbereich III Oberhavel  

Postfach 10 01 32 16515 Oranienburg 22.02.2010    X 

11 Zentraldienst der Polizei 
Abt. Kampfmittelbeseitigungsdienst 

Hauptallee 116/8 15806 Zossen /  
OT Wünsdorf 

22.02.2010   26.02.2010  

12 Landkreis Oberhavel  
Dezernat II FD Rechtliche Bauaufsicht/Planung                              

Adolf-Dechert-Straße 1 16515 Oranienburg 22.02.2010  24.03.2010 24.03.2010  

13 Deutsche Post  Real Estate Germany GmbH 
Niederlassung Berlin                                                                             

Dessauer Straße 5 10963 Berlin 22.02.2010    X 

14 Deutsche Telekom AG  
Technik Niederlassung                                     

PF 2 29 14526 Stahnsdorf 22.02.2010   11.03.2010   

15 E.ON edis AG Postfach 14 43 15504 Fürstenwalde/Spree 22.02.2010   01.03.2010  
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Nr. Träger öffentlicher Belange / Nachbargemein-
den/Bürger, Betroffene Straße PLZ Ort beteiligt keine 

Anregungen Anregungen 
Hinweise ohne          
Abwägungs-      

relevanz 

keine     
Stellung-    
nahme 

16 EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH Hauptstraße 21 16547 Birkenwerder 22.02.2010    X 

17 Osthavelländische Trinkwasserversorgung  
und Abwasserbehandlung GmbH   

Potsdamer Straße 32-34     14612 Falkensee 22.02.2010   15.03.2010  

18 OWA GmbH als Betriebsführer  
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung  
der Stadt Hennigsdorf 

Potsdamer Straße 32-34     14612 Falkensee 22.02.2010   15.03.2010  

19 Vodafon AG & Co. KG 
Region Ost       

Attillastraße 61 - 67 
Gebäude E 

12105 Berlin 22.02.2010 24.02.2010    

20 Regionale Planungsgemeinschaft    
Prignitz-Oberhavel   

Fehrbelliner Straße 31 16816 Neuruppin 22.02.2010 10.03.2010    

21 Berliner Wasser Betriebe PF 02 10 98 10122 Berlin 22.02.2010    X 

22 Wasserschutzpolizei - Wache Lehnitz Bernauer Straße 146 16515 Oranienburg 22.02.2010    X 

23 Wasser- u. Schiffahrtsamt Berlin Mehringdamm 129 10965 Berlin 22.02.2010 23.03.2010    

24 Wasserwirtschaftsdirektion Oder-Havel 
Staatliche Gewässeraufsicht 

Berliner Str. 21-25 14467 Potsdam 22.02.2010    X 

25 Gemeinde Schönwalde-Glien Sebastian-Bach-Str. 10-12 14621 Schönwalde-Glien 22.02.2010 18.03.2010    

26 Stadt Velten Rathausstr. 10 16727 Velten 22.02.2010    X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadtverwaltung Hennigsdorf              Anlage 1 
Fachdienst II/1 – Stadtplanung                  zur BV 0146/2010 

Anlage 1 zu BV 0146-2010 (Abwägung).doc          Seite 5 von 32 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den Baumaßnahmen berück-
sichtigt, 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei den Baumaßnahmen berück-
sichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
  

 
 
 
 
 
 
 
Zu B.1.1.1 
Die Symbolik zur Darstellung „Naturbadestelle“ ist über die Planzeichenerklärung ein-
deutig definiert. Dem Hinweis wird nicht gefolgt. 
 
Die angesprochene Darstellung betrifft Flächen außerhalb des Geltungsbereiches der 
4. Änderung. Zur Klarstellung wird die Darstellung trotzdem angepasst. Dem Hinweis 
wird gefolgt. 
 
Der Spielplatz ist Bestandteil des Sondergebietes. Da der Parkplatz auch den  allge-
meinen Besuchern des Nieder Neuendorfer Sees zur Verfügung steht und eine Erwei-
terung über den jetzigen Bestand nicht gewünscht ist, ist bewusst auf eine Einbezie-
hung des Parkplatzes in das Sondergebiet verzichtet worden. Dem Hinweis wird nicht 
gefolgt 
 
Dem Hinweis wird gefolgt. Die Abgrenzung des „Sondergebietes nach Süden erfolgt 
entlang der ausgewiesenen Schutzgebietsgrenze des Landschaftsschutzgebietes. 
 
Zu B.2 
Siehe S.16ff.: Abwägungsvorschlag zur Stellungnahme des LK zum Bebauungsplan 
Nr. 3  
 
Zu B.4: 
Die Hinweise werden im Rahmen der weiteren Baudurchführung berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zu B.1.1 
Die Hinweise sind im Rahmen der Weiterbearbeitung des Planentwurfs für den Ent-
wurfsbeschluss berücksichtigt worden. Dem Hinweis wurde gefolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu B.2 
Siehe S.16ff: Abwägungsvorschlag zur Stellungnahme des LK zum Bebauungsplan 
Nr. 3. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Die Stellungnahme des Landkreises zum B-Plan Nr.3 „Landzunge Nieder Neuendorf 
wird nachfolgend auszugsweise abgedruckt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Zu 2.1.1.a 
Die geplante Wegeverbindung zwischen der Straße „Am alten Strom“ (Natursteinpflas-
ter) und dem Betriebsweg des WSA (Betonsteinpflaster) ist hinsichtlich seiner Länge 
(60 m) und seiner Breite (3m) über Planzeichnung definiert. Der Weg besteht gegen-
wärtig schon zu 2/3 der vorgesehenen Länge in Asphalt-Ausführung, die verbleiben-
den 20 m bestehen derzeit nur als Trampelpfad auf verdichtetem Boden. Nach derzei-
tigem Planungsstand ist vorgesehen, die Wegeverbindung ebenfalls in Betonstein-
pflaster zu befestigen, um auch Menschen mit Rollstuhl einen gut befahrbare Nutzung 
der Spazierwege zur ermöglichen.  
 
Zu 2.1.1.b 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Hinsichtlich der Zuwegung zur Steganlage wird diese 
nach gemeinsamer Abstimmung vor Ort am 10.05.2010 in den textlichen Festsetzun-
gen 6b und 11 auf eine Breite von maximal 1,00 m reduziert. Gleichzeitig wird die 
textliche Festsetzung dahingehend geändert, dass der Weg unbefestigt sein soll.  
Im Rahmen der Beantragung der Ausnahmegenehmigung nach § 61 BNatSchG und 
der dann bestehenden Kenntnis über die tatsächliche Nutzung der Gastronomie / 
Hotellerieflächen hat die untere Naturschutzbehörde ggf. eine erneute Prüfung der 
Möglichkeiten für eine Befestigung des Weges zur Verbesserung der Zuwegungs-
möglichkeiten für behinderte Menschen in Aussicht gestellt 
Die Begründung wird nach Vorortbesichtigung in der Weise ergänzt, dass bei der Er-
richtung des Weges keine Bäume gefällt werden dürfen. Den Hinweisen wird somit 
gefolgt. 
 
Entsprechende Anträge nach § 61 BNatSchG werden in zeitlicher Nähe zur Durchfüh-
rung der Baumaßnahmen gestellt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.1.2.a 
Der Hinweis wird teilweise berücksichtigt. Die vorhandenen Versiegelungen leiten sich 
aus der Biotopkartierung ab, der ein Vermesserplan zugrunde liegt. Die dort ausge-
messenen Flächen sind in den Biotopbestand eingegangen und die entsprechenden 
Flächen in der Bilanzierung zusammengerechnet. Hierin sind z.B. auch einzelne Kel-
lerschächte und sonstige kleinteiligen Versiegelungsflächen enthalten. Die summie-
rende Zusammenstellung der einzelnen Flächen in der Bilanzierung und die Darstel-
lung der Flächen im Biotoptypenplan ist aus Sicht der Stadt ausreichend. 
Bei den 180 qm verdichtetem Boden wird wie bei den anderen beeinträchtigten Flä-
chen davon ausgegangen, dass wenn keine bauliche Nachnutzung erfolgt, die Flächen 
entsiegelt und aufgebrochen werden, so dass sie sich wieder für eine Besiedelung 
durch Tiere und Pflanzen eignen.  
Der Scheerrasen wurde nicht als Bankett angelegt, sondern als Spiel- und Liegewiese 
und wird als solche auch genutzt. Dieser Fläche fehlt der Unterbau. Die Neuanlage 
des Banketts geht in die Bilanzierung als Teilversiegelung für das Schutzgut Boden 
ein. Abgesehen vom unterschiedlichen Unterbau unterscheiden sich die ökologischen 
Qualitäten der Flächen für die Vegetation vorher wie nachher nicht. Damit erhöht sich 
der  Kompensationsbedarf um 195 qm von 770 qm auf 965 qm.  
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
Zu 2.1.2.b 
Der Hinweis wird berücksichtigt. Auf der mit dem Buchstaben „C“ gekennzeichneten 
Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind im Jahr 2008 auf einer Teil-
fläche von ca. 150 qm folgende Pflanzen gesetzt worden: Corylus avellana., Ligustrum 
vulgare "Lodense", Rosa canina, Rosa pimpinellifolia, Rosa rubiginosa, Rubus frutico-
sus Sambucus nigra. Auf einer weiteren Teilfläche von ca. 700 qm wurden im Jahr  
2005 bereits gleichartige Pflanzen gepflanzt. 
Bei einer erneuten Besichtigung der Fläche wurde festgestellt, dass auf den verblei-
benden Flächen (ca. 800 qm) zwar heimischer Strauchbewuchs besteht, dieser aller-
dings aufgrund des Zustands nach dem Winter einer teilweisen Erneuerung und 
Nachpflanzung bedarf. Diese erfolgen entsprechend den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes Nr. 3 
 
Zu 2.1.2.c,d 
Dem Hinweis wird gefolgt. Die Bilanzierung der Eingriffe in Natur und Landschaft wur-
de im Rahmen des Umweltberichtes nach Abstimmung mit der unteren Naturschutz-
behörde überarbeitet. Zur Kompensation der Eingriffe in Natur und Landschaft erfolgt 
über die textliche Festsetzung Nr. 12 zusätzlich die Verpflichtung zur Pflanzung von 19 
Bäumen mit einem Mindeststammumfang von 18-20 cm 
 
Zu 2.1.3 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. Entsprechende Untersuchungen sind durch die 
Stadt Hennigsdorf beauftragt worden. Entsprechend dem vorliegenden Gutachten 
liegen jedoch keine Beeinträchtigungen der zu untersuchenden Arten vor. Der ab-
schließende Untersuchungsbericht  wurde im Umweltbericht zum Bebauungsplan 
berücksichtigt.  
 
Zu 2.1.4: 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Entsprechend Anträge werden im Zusammen-
hang mit der Durchführung der Baumaßnahme gestellt. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.2. 
Die Darstellung der Schutzgebietsgrenze in der Planzeichnung wurde korrigiert. 
 
Die Parkplatzvariante 2 ist in der Begründung (Kapitel A.4.2.3) mit dem Baumbestand 
dargestellt. Eine Darstellung in der Planzeichnung hätte nur informellen Charakter, 
daher wird auf die Darstellung in der Planzeichnung verzichtet. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
Die Plandarstellungen in Kapitel A.4.2.3 wurden überarbeitet. 
 
 
 
Der Hinweis auf die Wasserwanderer wurde in Kapitel A.4.3 ergänzt. 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Gestaltung des Versorgungsgebäudes werden ggf. im Rahmen der 
Bauausführung berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Zu B.3 
Die Hinweise werden im Rahmen der weiteren Baudurchführung berücksichtigt 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme des Landkreises zum B-Plan Nr.3 „Landzunge Nieder Neuendorf 
wird nachfolgend auszugsweise abgedruckt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
Zu B.2.1.1. 
Dem Hinweis wird gefolgt. Ein entsprechender Antrag wurde beim MUGV gestellt. Das 
MUGV hat mit Schreiben vom 16.05.2010 erklärt, dass die Festsetzung des Bebau-
ungsplanes nicht im Widerspruch  zu den Festsetzungen der Verordnung über das 
LSG „Nauen-Brieselang-Krämer stehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu B.2.1.2 
Die entsprechenden Anträge werden im Rahmen der Umsetzung gestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
Zu B.2.1.3 
Die entsprechenden Anträge werden im Rahmen der Umsetzung gestellt. 
 
 
 
 
 
Zu B.2.2 
Die Standortabwägung wurde durch die untere Naturschutzbehörde noch einmal im 
Ortstermin am 10.05.2010 bestätigt. 
 
Variante 2 stellt die Stellplatzvariante mit den geringsten Eingriffen in Natur und Land-
schaft dar. Der Vorgabe der unteren Naturschutzbehörde wird somit Rechnung getra-
gen. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
Die Baugrenzen sowie die Regelungen zur Zulässigkeit von Nebenanlagen sind so 
definiert, dass künftig Gebäude und Nebenanlagen nicht näher an Wasserkante  her-
anrücken können als im Bestand vorhanden. 
 
Durch das LUA sind keine Hinweise auf den Untersuchungsumfang ergangen. Der 
Hinweis zur Überprüfung der Gebäude vor Bauausführung wird im Rahmen der Bau-
ausführung berücksichtigt. 
 
 
Der Hinweis wurde berücksichtigt. 
 
 
 
 
Zu B.3 
Die Hinweise werden im Rahmen der weiteren Baudurchführung berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt. Für die wärmetechnische Versorgung des erfolgt 
nach derzeitigem Planungsstand über eine grundstücksbezogene Individualversor-
gung. 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden im Rahmen der weiteren Bauausführung berücksichtigt 
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Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
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Dem Hinweis wird gefolgt. Die Abgrenzung des „Sondergebietes nach Süden erfolgt 
entlang der ausgewiesenen Schutzgebietsgrenze des Landschaftsschutzgebietes 
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III. Abwägung der Beteiligung der Öffentlichkeit 

Die Möglichkeit der Sichtung der ausgelegten Unterlagen im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde von den Bürgern nicht wahrgenommen. 
Stellungnahmen wurden nicht vorgebracht 
 

IV. Auswirkungen auf die Planung 

Die vorangegangene Abwägung zur 4. Änderung des FNP für den Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „Landzunge Nieder Neuendorf“ führt 
zur Änderung der Plandarstellung. Die Abgrenzung des „Sondergebietes „Freizeit/ Erholung“ nach Süden erfolgt jetzt entlang der ausgewiesenen 
Schutzgebietsgrenze des Landschaftsschutzgebietes. 
 

                 
 
Entwurf          Stand:05/2010    Änderung        Stand:10/2010 

 
Die Änderung berührt nicht die Grundzüge der Planung. 
 
Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes Hennigsdorf für den Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 3 „Landzunge Nieder Neuendorf“ wird mit 
der Änderung in der vorliegenden Fassung Stand Oktober 2010 beschlossen. Die Begründung (Stand: Oktober 2010) und der Umweltbericht 
(Stand: Oktober 2010) werden gebilligt.
 


